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I 

Philosophische Überlegungen zum Status des musikalischen Kunstwerks erschei­
nen angesichts der gegenwärtigen Problemlage teils als überflüssig, teils als ana­
chronistisch: Überflüssig aus der Sicht der systematischen Musikwissenschaft, 
weil zu dieser Frage ein äußerst ausdifferenziertes Feld von Stellungnahmen einan­
der widersprechender oder integrierender Natur vorliegt, die schwerlich eines 
Schiedsrichters von außen bedürfen (selbst wenn mancher Philosoph sich in dieser 
Rolle sonnt). Sie spiegeln vielmehr unterschiedliche Interessen der Fachwissen­
schaft. Anachronistisch aus geistesgeschichtlicher Sicht, weil die Konzeption des 
Kunstwerks im Zuge der historischen Entwicklung einer Transformation unterlag 
(die manche als Verfall beklagen), welche den Werkbegriff insgesamt zur proble­
matischen Kategorie werden ließ. 

Andererseits könnten Überlegungen zur Ontologie vielleicht unaufdringlich­
interessant sein. Ontologie ist die Lehre vom Sein. Als solche unterscheidet sie sich 
von einer Betrachtung des Daseins auf der einen und einer Lehre vom Wesen auf 
der anderen Seite. Die Betrachtung des Daseins konzentriert sich auf die raum­
zeitliche Thtsächlichkeit eines Werkes, und in diesen Bereich gehören Überlegun­
gen, denen das Werk als Konzeption, als Text, als erklingendes, als reproduziertes 
und/oder als rezipiertes Gegenstand der Analyse ist. Je nachdem, welchen Ort 
man wählt, um dort ein Werk dingfest zu machen, stellt sich das Werk als Phäno­
men unterschiedlich dar, als Phänomen, von Emile Durkheim definiert als Wirk­
lichkeit, die wir durch bloßen Willensentschluß nicht verändern können (- sofern 
sie einmal gesetzt ist - ist zu ergänzen). Die Bandbreite der Thtsächlichkeit von 
Werken reicht vom Partitur-Papier bis zum Speicherplatz im Gehirn, von der klin­
genden Saite bis zur Form der Reproduktion dieses Klangs. Solcherlei Phänome­
nalität kann auf unterschiedlichste Weise konstituiert werden; und diese Konstitu­
tion kann, je nach Intention, verschiedene Orte der Phänomenalität aufeinander 
beziehen oder voneinander trennen. 

Demgegenüber behandeln Doktrinen vom Wesen die Phänomenalität unter dem 
Gesichtspunkt, als was sie erscheint, also nicht als Ereignis, sondern als identifi­
zierten Sachverhalt. Wesensbetrachtung, so Hege!, hebt die "Grenzbestimmung« 
des Daseins auf. Ein identifizierter Sachverhalt, als intentionale Gegebenheit, exi­
stiert losgelöst von der Ereignishaftigkeit, Phänomenalität, Faktizität des Daseins 
eines Werkes. Als Rekonstruktion der Form, Interpretation einer Aussage, Hierar­
chisierung und Selektion einzelner Momente und Elemente, kann er Gegenstand 
der Erwartung und Erinnerung sein. Ein unter normativen Gesichtspunkten ge­
führter Streit über den "adäquaten« Erscheinungsort musikalischer Werke fällt so­
mit bereits unter die Wesensbetrachtung. 

Die Betrachtung, wie und warum Werke daseinsmäßig erscheinen, liegt im Auf-
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gabenfeld der Philologie, Musikpsychologie, Musiksoziologie. Jene Wesensbe­
trachtung über die Adäquatheit jener Erscheinung hingegen obliegt der Musikäs­
thetik, der musikalischen Poetik, normativer Gattungs-, Formen- und Harmonie­
lehre. »Adäquatheit« meint »Wahrheits- oder Richtigkeits-Fähigkeit« . Überlegun­
gen zur Adäquatheit des Erscheinungsortes musikalischer Kunstwerke richten nor­
mativ Uber Kandidaten (dieser Orte), die dann erst zum Gegenstand der Beurtei­
lung werden. Jene Disziplinen können nicht Uberhistorisch entworfen werden. 
Darauf hat earl Dahlhaus immerfort hingewiesen. Ästhetische Normen als Regeln 
bedUrfen zu ihrer Gültigkeit der Anerkennung, und Anerkennung manifestiert 
sich in einem historischen Prozeß des Umgangs mit Regeln, die in ihrer Anwen­
dung beständig modifiziert werden, weil jede Anwendung mehr enthält, als die Re­
gel erfaßt, und jede Regel mehr umfaßt, als die Anwendung der Regel aktualisiert. 

Dieser historische Prozeß ist nicht bloß gegenüber dem Anspruch von Regeln 
zufällig, wie vom doktrinären Standpunkt einzuwenden wäre: Denn die Anwen­
dung entscheidet über die Bedeutung von Regeln, und »Bedeutung von Regeln« 
existiert überhaupt nur als anerkannte. Im juristischen Bereich findet sich dieses 
Verhältnis in der Relation zwischen gesetzgebenden Instanzen und höchstrichterli­
cher Auslegung, die Gesetzescharakter hat. (Beethovens Stil wurde analog etwa als 
gewissermaßen höchstrichterliche Auslegung einer bestimmten ästhetischen Kon­
zeption angesehen.) 

II 

Wo bleibt aber nun hier eine Nische für eine Ontologie? Diese müßte das wie im­
mer geartete Dasein der Werke überschreiten und dürfte sich dennoch nicht in den 
Bereich normativ-intentionalen Denkens in den Traditionen der Ästhetik begeben. 
Gibt es so etwas wie ein Ding (wonach nach Martin Heidegger die Ontologie fragt) 
zwischen bloßer Erscheinung und Wesen als beurteilter Erscheinung? 

Die Frage nach dem musikalischen Kunstwerk als Ding ist eine Grenzbetrach­
tung. Diese hat zu klären, welche Dinge als musikalische Kunstwerke klassifiziert 
werden klJnnen. Vermöge einer solchen Betrachtung werden überhaupt bestimmte 
Erscheinungsformen zu Kandidaten der Musikästhetik sowie der weiteren norma­
tiven Disziplinen, die sich mit dem Wesen der Werke beschäftigen. 

Deskriptiv-empirische Disziplinen diskutieren die Wirklichkeit als Ereignishaj­
tigkeit von Werken. Normative Disziplinen diskutieren die Wirklichkeit der - we­
sensmäßigen - Bedeutung von Werken. Die ontologische Frage zielt nicht auf die 
Wirklichkeit von Ereignissen (diese ist evident und kann nur im Blick auf ihr Zu­
standekommen rekonstruiert werden), und sie zielt nicht auf die Wirklichkeit von 
Bedeutungen (diese ist Resultat intentionaler Akte des Verstehens und Bewertens). 
Sie zielt vielmehr auf die Möglichkeit, innerhalb deren Grenzen bestimmte Er­
scheinungen dem Definitionsbereich ästhetischer Regeln zugeordnet werden, also 
in unserem Falle auf die MlJglichkeit des musikalischen Kunstwerkes. 

Was erbringt eine solche ontologische Betrachtung? Wenn etwas in jenem dop­
pelten Sinne wirklich ist (als Erscheinung und als Wesen), warum soll man dann 
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überhaupt noch nach seiner Möglichkeit fragen? Und - radikalerer Einwand _ 
wird nicht, wenn überhaupt, die Frage nach der Möglichkeit, daß irgend welche Er­
scheinungen Kandidaten der Musikästhetik und anderer normativer Disziplinen 
sind, von dieser Ästhetik und diesen Disziplinen selbst entschieden? Ist es nicht 
so, daß jene normativ-intentionalen Vorentscheidungen für die Aussonderung von 
Phänomenen aus dem Erlebnisstrom direkt maßgeblich sind? Etwa in dem Sinne, 
daß niemand auf die Idee käme, eine isorhythntische Motette unter den drei Rie­
mannsehen Funktionen zu erleben oder eine moderne musikalische Performance 
unter den Regeln romantischer Musikästhetik? Aber, so wäre einzuwenden, ist 
nicht oft auch der Fall anzutreffen, daß die enttäuschenden Hörerlebnisse des un­
gebildeten Hörers gerade darin begründet sind, daß er versucht, nicht-adäquate 
normative Kategorien zur Anwendung zu bringen? 

Sicherlich bestimmen die Regeln des Fußballspiels, was ein Fußballspiel »ist« 
oder nicht. Und die Regeln der ntittelalterlichen Ordo-Ästhetik oder der Affekten­
lehre oder der romantischen Musikästhetik usw. bestimmen, was als geschlosse­
nes Werk oder zufälliges Produkt im Bereich zeitlich-klanglicher Erscheinungen 
gilt. Insbesondere sind wir Späteren auf die Kenntnis dieser Regeln angewiesen, 
um zu verstehen, warum etwa die Sphärenharmonie als musikalisches Phänomen 
galt. 

Dieser Erkenntnisprozeß ist jedoch defizitär. Er weist deutlich auf die Lücke 
hin: den Bereich desjenigen Handeins, der bestimmten Regeln überhaupt erst 
einen Definitionsbereich zuordnet. Am deutlichsten macht sich diese Lücke be­
merkbar, wenn der Streit darum geht, ob etwas als Phänomen, z. B. ein aggressives 
Spiel »noch« Fußballspiel ist oder ein Werk »Doch« ein Kunstwerk ist. Die we­
senskonstitutiven Regeln können diese Frage nicht klären helfen, weil sie den An­
spruch auf Beurteilung, also die Möglichkeit ihrer Anwendung, nicht selbst be­
gründen. Ein Artefakt wäre etwa ein sehr schlechtes Werk oder gar keines. Ein 
Schiedsrichter, der ein Spiel abbricht, folgt nicht den Regeln des Fußballspiels, 
sondern realisiert seine Ontologie. Er signalisiert, daß die Erscheinungen nicht 
mehr in den Bereich der Regeln jener Industrie fallen, die den Namen »Fußball­
spiel« führt. 

Analog wird z. B. die Entscheidung, ob eine Person unter die Regeln der Straf­
gesetzgebung fallt (»zurechnungsfähig ist«), nicht durch diese selbst entschieden, 
sondern durch Gutachter, die eine Ontologie bezüglich der Personalität des Men­
schen realisieren, die der Strafgesetzgebung vorausliegt. Eine Ontologie des musi­
kalischen Kunstwerks entscheidet also, welche daseienden Werk-Phänomene über­
haupt in den Geltungsbereich der normativen Disziplinen der Musikwissenschaft 
fallen. 

III 

Ist also eine solche ontologische Entscheidung über die Möglichkeit, daß eine Er­
scheinung Werk ist und somit innerhalb der Grenze liegt, innerhalb deren Beurtei­
lungen und Wesensbetrachtungen greifen, selber in einem viel umfassenderen Sin-
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ne normativ? Ist sie vielleicht der heißersehnte Kandidat philosophischer Ästhe­
tik, die sich damit von den Kunstlehren in klarer Weise unterscheiden ließe? Das 
wäre vermutlich zuviel des Guten. Allerdings könnte man von diesem Standpunkt 
aus dem allgemein bekannten Mißverhältnis zwischen den philosophischen Musik­
ästhetiken und der Entwicklung ihres Bezugsgegenstands in der Geschichte etwas 
abgewinnen: Was Plato, Kant, Schopenhauer, Hegel und Nietzsehe zur Phänome­
nalität der Musik sagen, verfehlt die Realität der konkreten Werke in ebenso ho­
hem Maße, wie es von einem unterstellten normativen Anspruch her irgendeiner 
Anerkennung durch die musikalische Praxis enträt. Jedoch läßt sich eine Wir­
kung, die von diesen Philosophien ausging, insofern nachweisen und begründen, 
als die Angebote bestimmter Ontologien (in modifizierter Form), die den Rahmen 
und die Grenzen der Kunsthaftigkeit von Werken bestimmten, aufgenommen wur­
den. 

So regierte die von Plato entworfene Doppelung einer (abgewerteten) Wirkungs­
ästhetik gegenüber einer durch Thilhabe an einer übersinnlichen Ordo (aufgewerte­
ten) Strukturästhetik die poietischen normativen Debatten des gesamten Mittel­
alters. 

So ermöglichte die Rezeption der aristotelischen, eiceronianischen und quinti­
lianischen Topik die Ausweitung des Kunstanspruchs sowie des Geltungsanspruchs 
auf Werke, die dem Ordo-Konzept ein Ausdruckskonzept auf der Basis rhetori­
scher Intentionalität entgegensetzten. 

So erweiterte die auf Leibnizens Konzept der möglichen Welten basierende, von 
Bodmer und Breitinger vorgenommene Rehabilitation des Wunderbaren den Ka­
non der Werke, die nun überhaupt erst ästhetisch beurteilbar wurden. 

So lenkte die von Lessing (im Laokoon) initiierte Emanzipation der Einbil­
dungskraft, die in Kants Kritik der Urteilskraft ihr System fand, den ästhetischen 
Blick weg von übergeordneten Instanzen hin zur Beurteilung der Einzigartigkeit 
von Werken, die als solche ihre Gültigkeit hat als Realisierung von Eigenschaften 
unserer Erkenntnisvermögen, die sich im Werk reflexiv erkennen. 

So ermöglichte die Hegeische Aufwertung der Prozessualität des Kunstwerks im 
Gegensatz zu seiner Abgeschlossenheit - ein Gedanke, den er später in seiner Äs­
thetik im Blick auf das Ende der romantischen Kunstform auf die Spitze trieb -
einen Paradigmenwechsel in der Beurteilung künstlerischen Schaffens als Manife­
station der Idee der Freiheit. Und so bewirkte Nietzsches Rehabilitierung des Dio­
nysischen eine Emanzipation des Leib-aprioris in der Kunst. 

Diese Beispiele verdeutlichen vielleicht auch, warum oft eine größere ästhetische 
Wirkung von den Metaphysiken ausging als von den oft mißglückten Exemplifika­
tionen jener Ontologie-AnsprUche an konkreten Werken. (Wer sich an Kants Mu­
sikdilettantismus belustigt oder Hegels Orientierung auf Rossini belächelt, ver­
fehlt also gewissermaßen das Thema.) 
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IV 

Andererseits lag und liegt eine Leistung jener Ontologie-Angebote auch darin, daß 
man sich von ihnen distanzieren kann. Dies geschieht im Modus der ästhetischen 
Reflexion, die an einer Grenzziehung Anstoß nimmt und sich dadurch einen neuen 
Möglichkeitsspielraum eröffnet, etwa Kierkegaards Konzeption des Ästhetischen 
als Kritik am Hegeischen Vernunftanspruch, ohne die Adornos Ästhetik des 
Nicht-Identischen nicht denkbar wäre. 

Der für das 20. Jahrhundert allgemein diagnostizierte Verfall der Werke meint 
dementsprechend eher einen Wechsel der Ontologien, auf denen die Werk­
Konzeptionen basieren. Die modernen Formen der Kunst stellen Reflexionsformen 
überkommener Ontologien dar. Environment und Performance, Minimal Music 
und ironischer Klassizismus, work in progress und hermetische Kunst, schockhafte 
oder mathematisch-technisch kalkulierte Zerstörung der Aura verabschieden so­
wohl die Abgeschlossenheitskonzeption des Kantischen Werkbegriffs als auch den 
Anspruch einer Vernunft als absolute Freiheit, in deren Dienst Hegel die Kunst 
stellte, die dementsprechend die Individualität und Partialität der Werke über­
schreiten mußte. 

Der Aura-Begriff, von Leo Popper, Lukacs und Benjamin gefaßt als das Beiein­
andersein von Feme und Nähe in der Konfrontation mit dem Werk, das gleichzeiti­
ge Angezogensein und Abgestoßensein durch das Werk, war ja gerade damit be­
gründet, daß das ästhetische Subjekt seine Vermögen in dem Werk spiegeln konnte 
und zugleich erfuhr, daß es in dieser Spiegelung das Werk nicht ausfüllte, daß das 
Werk die subjektiven Kompetenzen überstieg. Wird nun eine solche Kantisch­
Hegeische Ontologie ihrerseits reflektiert, so führt dies zu einem Aura-Verlust, der 
nicht nur durch technische Reproduzierbarkeit hervorgerufen wird, sondern durch 
die Erscheinungsformen moderner Kunstwerke überhaupt, die entweder bloß noch 
unmittelbare Nähe des Umgehen-Könnens mit Kunstwerken, der In-Dienst­
Nahme von Kunstwerken vorführen, oder gerade die Verstellung dieser Möglich­
keit, also bloß noch Ferne und Abgeschlossenheit. 

Solche On/ologien über On/ologien, Reflexion also, sind in Übergangszeiten, an 
»Schwellen« der Geistesgeschichte immer wieder vorfindlieh. Aus diesem Grunde 
sind die »Restaurationszeiten« bzw. Postmoderne(n), an denen der Fortschritts­
drang sich selber aufhält, ideengeschichtlich gesehen selbst Elemente des Fort­
schritts. Denn in der schonungslosen Selbstrelativierung des Denkens verschafft 
dieses sich die Möglichkeit einer Emanzipation von dem Mechanismus, dem es 
sich bisher unterwarf. Der in den zahlreichen »QuereOes des Anciens et des Mo­
dernes« jeweils proklamierte Anfang einer Moderne und die von den jeweiligen 
Antiqui beklagte Beendigung der Anerkennung einer bisher für modern gehalte­
nen Idee gehen Hand in Hand. 

Das aufklärerische Projekt der Moderne kann nur fortgeführt werden, wenn die 
Fehlentwicklungen, die im rationalistisch-deformierten Prozeß der Modernisie­
rung sich realisierten, durch die »postmoderne« Kritik relativiert werden. Aller­
dings bemerken die meisten Verfechter der Postmoderne nicht, daß sie für ein An­
deres sprechen, als sie vorgeben. Und ihr scheinbar souveräner Umgang mit alten 
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Stilen, Ästhetiken, Ontologien und Werken verabschiedet nicht nur deren Gültig­
keitsanspruch, sondern auch den eigenen. Damit ist die Voraussetzung für das 
Neue geschaffen. In dessen Begriff liegt, daß wir es nicht kennen. Die Postmoder­
ne bringt die Moderne hervor. Eine postmoderne Ontologie des (musikalischen) 
Kunstwerkes, als Ontologie über Ontologien, verwirft die alten Grenzziehungen 
und schafft den Boden für einen Paradigmenwechsel. Durch die Verabschiedung 
des Fortschritts wird die Voraussetzung für diesen wieder hergestellt. 


